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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Im Berichtsjahr wurden fünf neue Volksinitiativen eingereicht (Landwirtschaftspolitik
des Bauernverbandes, Alpentransit, Tierversuche, arbeitsfreier 1. August und
Waffenplätze). Sechs Volksinitiativen wurden 1990 an der Urne abschliessend
behandelt: eine wurde angenommen (AKW-Moratorium), fünf abgelehnt (Ausstieg aus
der Atomenergie, Stopp-dem-Beton und drei Initiativen gegen Nationalstrassen-
Teilstücke). Zwei abstimmungsreife Volksinitiativen (Abschaffung von Autobahnvignette
bzw. Schwerverkehrssteuer) wurden zurückgezogen ohne dass das Parlament ein
Entgegenkommen gezeigt hätte. Verantwortlich war vielmehr die Unlust der
Strassenverkehrsverbände, die Abstimmungskampagne für die Begehren des Basler
Automobiljournalisten Böhi zu finanzieren. Zurückgezogen wurde auch die
Steuerinitiative der FDP, da deren Anliegen nach Ansicht der Initianten inzwischen
erfüllt worden sind. Somit verringerte sich die Zahl der Ende 1990 hängigen
Volksinitiativen von 19 auf 15.
Die Zahl der neu lancierten Volksinitiativen hat gegenüber dem Vorjahr von 8 auf 11
zugenommen, bei ihren Themen lassen sich keine Schwerpunkte ausmachen. Eine
davon ist bereits weniger als sechs Monaten nach ihrer Lancierung eingereicht worden
(Waffenplätze), ein Teil von ihnen wird jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
zustande kommen. Dieses Schicksal erlitten im Berichtsjahr vier der 1989 gestarteten
Volksinitiativen: obwohl die Frist noch nicht abgelaufen war, wurde die
Unterschriftensammlung erfolglos abgebrochen (freie Fahrt für Jugendliche,
Stammhalter, Hügelstadt Sonnenberg und Behandlungsfristen für Volksinitiativen). 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.07.1990
HANS HIRTER

Bereits vor der Publikation des bundesrätlichen Verfassungsentwurfs hatte eine
Arbeitsgruppe der FDP ihre Reformvorschläge bezüglich Volksrechte präsentiert. Diese
decken sich zu einem guten Teil mit denjenigen des Verfassungsentwurfs. Auch die
FDP-Experten möchten das Sammeln von Unterschriften erschweren: entweder durch
die Bestimmung, dass diese auf Amtsstellen geleistet werden müssen, oder aber durch
eine Erhöhung der geforderten Anzahl. Bei den Staatsverträgen weichen die
freisinnigen Vorschläge jedoch vom Verfassungsentwurf ab und propagieren mit dem in
Italien praktizierten «abrogativen» Referendum eine Neuerung: bei
Gesetzesanpassungen zur Erfüllung von Verpflichtungen aus internationalen Verträgen
soll das fakultative Referendum erst nachträglich, d.h. einige Zeit nach Inkrafttreten
eines Gesetzes, möglich sein. Über die Gültigkeit von ausformulierten
Volksinitiativen – namentlich in bezug auf Einheit der Materie – soll gemäss der
freisinnigen Arbeitsgruppe nicht mehr das Parlament, sondern bereits vor der
Unterschriftensammlung ein vom Parlament gewähltes unabhängiges Gremium definitiv
entscheiden. Dieser letzte Vorschlag wurde im Herbst von der Staatspolitischen
Kommission des Ständerats aufgenommen. 2

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 28.06.1995
HANS HIRTER

Die SPS konnte ihre Volksinitiative „mehr Rechte für das Volk dank dem Referendum
mit Gegenvorschlag“, welche die Einführung des sogenannten konstruktiven
Referendums verlangt, im März mit 123'205 gültigen Unterschriften einreichen. Im
Kanton Bern, der diese Form des Referendums 1993 als erster Kanton eingeführt hat,
wurde davon erstmals Gebrauch gemacht. Das Volk stimmte dem Parlamentsbeschluss
zu einer Steuergesetzrevision zu und lehnte den Gegenvorschlag der FDP ab. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.1997
HANS HIRTER

Bei Volksinitiativen kommt es vor, dass die Initianten mit einem vom Parlament
beschlossenen indirekten Gegenvorschlag zufrieden sind und ihr Begehren eigentlich
zurückziehen möchten. Oft enthält dieser Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe die
Klausel, dass er nur dann in Kraft treten kann, wenn die Initiative entweder
zurückgezogen oder in der Volksabstimmung abgelehnt worden ist. Da damit die
offizielle Publikation des Gegenvorschlags und der Beginn der Sammelfrist für ein
allfälliges Referendum erst nach dem Rückzug erfolgen, sind die Initianten über dessen
Schicksal im Ungewissen und verzichten aus diesem Grund manchmal auf einen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

01.01.89 - 01.01.19 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Rückzug. Ständerat Lombardi (cvp, TI) schlug deshalb in der Form einer
parlamentarischen Initiative die Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative vor. Die SPK des Ständerats arbeitete eine entsprechende Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte aus. Da mit der Volksinitiative „Lebendiges
Wasser“ und der als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Revision des
Gewässerschutzgesetzes ein konkreter Anwendungsfall im Parlament hängig war,
drängte sie auf eine rasche Behandlung des Geschäfts. Sie beantragte, dass der
Rückzug einer Volksinitiative nur dann gelten soll, wenn der Gegenvorschlag auch
wirklich in Kraft tritt. Wird das Referendum ergriffen und der Gegenvorschlag vom Volk
abgelehnt, dann findet anschliessend eine Abstimmung über die Volksinitiative statt. In
der Vernehmlassung hatten sich FDP und SVP skeptisch gezeigt, der Bundesrat
hingegen sprach sich für diese Neuerung aus.

Das Parlament hiess die Einführung des bedingten Rückzugs einer Volksinitiative
bereits in der Herbstsession gut. Im Ständerat geschah dies einstimmig. Im Nationalrat
stellte die SVP erfolglos einen Nichteintretensantrag, wobei die Begründung allerdings
verwirrend war. Gemäss ihrem Sprecher Schibli (svp, ZH) würde diese bedingte
Rückzugsmöglichkeit die Rechte des Volkes einschränken, da dieses Anspruch darauf
habe, in jedem Fall über eine Initiative abzustimmen. Auch eine Mehrheit der FDP war
für Nichteintreten, da die Neuerung die Ausübung der Volksrechte komplizierter
gestalten würde. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 106 zu 88 Stimmen; dagegen waren die praktisch geschlossene SVP
und eine grosse Mehrheit der FDP. In der kleinen Kammer gab es keine
Gegenstimmen. 4

In der Volksabstimmung vom 27. September waren Volk und Stände damit
einverstanden, auf die 2003 in die Verfassung aufgenommene allgemeine
Volksinitiative wieder zu verzichten. Eine Kampagne fand nicht statt; gegen die
Streichung ausgesprochen hatten sich nur die Lega und die PdA. Das Resultat fiel mit
einem Ja-Stimmenanteil von 67,9% (1 307 237 Ja gegen 618 664) und keinem einzigen
ablehnenden Kanton deutlich aus.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1 307 237 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 618 664 (32,1%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SP, FDP (1)*, CVP (2)*, GP (1)*, EVP, BDP, GLP, CSP, EDU (1)*, FPS, SD; SGV, SBV,
Travail.Suisse.
– Nein: Lega, PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2009
HANS HIRTER

Gleich drei Mal musste die Bundeskanzlei die Unterschriften für die letztlich sehr knapp
nicht zustande gekommene Bürokratie-Stopp-Initiative der FDP nachzählen. Ein
zweimaliges Nachzählen ist bei knappen Zahlen vorgesehen. Eine dritte Kontrolle wird
nötig, wenn die Zahl der Unterschriften zwischen 95'000 und 101'000 liegt. Für die
FDP-Initiative, die drei Stunden vor Ablauf der Sammelfrist eingereicht wurde, wurden
letztlich 97'537 gültige Unterschriften ausgewiesen. Auch die CVP und die GLP
bekundeten einige Mühe, die nötige Zahl an Unterschriften für ihre Initiativen zu
sammeln. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.07.2012
MARC BÜHLMANN

Das Postulat der FDP, mit dem Grundlagen für ein klareres Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht geschaffen werden sollen, wurde im Nationalrat in der
Frühjahrssession stillschweigend angenommen. Es verlangt eine Prüfung der Idee eines
obligatorischen Referendums für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem
Charakter und der Idee einer Hierarchie völkerrechtlicher Normen nach
demokratischer Legitimation: Verträge (und Verfassungsartikel) mit obligatorischem
Referendum würden gegenüber Verträgen (bzw. Gesetzen) mit fakultativen bzw. keinem
Referendum höher gewichtet. Mit dem obligatorischen Referendum würde also ein
Parallelismus geschaffen und Konfliktfälle zwischen Normen des Landesrechts und des
Völkerrechts könnten entsprechend der Normstufe besser gelöst werden. Der

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
MARC BÜHLMANN
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Bundesrat war bereit, den Auftrag anzunehmen, und verwies in seiner Antwort auf seine
Botschaft zur Volksinitiative „Staatsverträge vors Volk“, wo er einen vom Parlament
allerdings abgelehnten Gegenvorschlag unterbreitet hatte, der das obligatorische
Referendum für verfassungsändernde völkerrechtliche Verträge vorgesehen hätte. 7

Ein altes, immer wieder vorgebrachtes Begehren, die Einführung einer
Gesetzesinitiative, war Gegenstand einer parlamentarischen Initiative Hiltpold (fdp,
GE). Bereits 1987, 2004 und 2009 waren ähnliche Vorstösse eingereicht worden. Der
Genfer Nationalrat machte geltend, dass die Volksinitiative als immer beliebteres
Instrument nicht geeignet sei für Anliegen, die eine Gesetzesänderung anregen
möchten: Detailbestimmungen hätten in der Verfassung nichts zu suchen, das
Prozedere von Annahme einer Initiative bis hin zu einer Gesetzesvorlage sei lang und
die Umsetzung häufig schwierig. Das könne aber nicht den Initianten angelastet werden,
weil sie ja gar keine andere Möglichkeit hätten, als via Verfassungsinitiative Einfluss zu
nehmen. Zudem existiere die Gesetzesinitiative auf kantonaler Ebene und werde dort
geschätzt und ohne Probleme genutzt. Die SPK-NR lehnte das Begehren ab. Die
Umsetzung wäre noch komplizierter als bei der 2009 wieder abgeschafften allgemeinen
Volksinitiative. Zudem könnte die Bundesversammlung nicht mehr autonom
entscheiden, auf welcher Stufe ein Begehren umgesetzt werden soll. Die Ausarbeitung
von Gesetzestexten, die mit übergeordnetem Recht kompatibel sind, und vor allem die
Überprüfung dieser Kompatibilität wären zu grosse Anforderungen an die
Initiativkomitees und das Parlament. Ein weiteres in der Debatte vorgebrachtes
Argument war die Schwächung der Kantone, weil eine Gesetzesinitiative kein
Ständemehr bedingen würde. Der Nationalrat gab, seiner Kommission folgend, der
Initiative mit 116 zu 61 Stimmen keine Folge. Obwohl das Anliegen von einem FDP-
Parlamentarier stammte, wurde es nur von den geschlossenen Fraktionen der SP und
der GP, sowie von drei FDP-Abgeordneten unterstützt. Acht Mitglieder der FDP-
Fraktion enthielten sich der Stimme. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte Juni 2015 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion vor,
das eine Klärung des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Landesrecht gefordert
hatte. Die Regierung anerkannte im  Fazit ihres Berichtes, dass insbesondere im
Verhältnis zwischen Volksinitiative und Völkerrecht eine zunehmende Problematik
bestehe. Eine Hierarchisierung oder eine Vorrangregel von Landesrecht sei allerdings
kaum ohne negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Schweiz als verlässliche
Vertragspartnerin möglich. Der Bundesrat schlug indes vor, dass jeweils vor der
Verabschiedung eines Erlasses oder vor Abschluss eines Vertrages die Konsequenzen
für Völker- bzw. Landesrecht eruiert werden sollten, um bereits bei der
Verabschiedung Klarheit zu schaffen, ob Unvereinbarkeiten bestünden und wie diese
allenfalls beseitigt werden müssten. 
Zur Frage nach einem möglichen obligatorischen Referendum bei Staatsverträgen mit
verfassungsmässigem Charakter ging der bundesrätliche Bericht auf das bestehende
«Referendum sui generis» ein. Es gebe ja bereits ein obligatorisches
Staatsvertragsreferendum, das bei Verträgen Anwendung findet, mit denen die Schweiz
Mitglied von supranationalen Organisationen werden soll. Dem fakultativen
Staatsvertragsreferendum unterstehen Verträge, die unbefristet und unkündbar sind.
Darüber hinaus bestehe aber auch ein ungeschriebenes Verfassungsrecht: Dieses
«Referendum sui generis» könne dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Vertrag eine
so grosse Bedeutung habe, dass ihm Verfassungsrang zukomme. Dies habe man sich
beispielsweise beim Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen überlegt, damals
aber verworfen. Falls je nach einem allfälligen Austritt ein Wiederbeitritt in die
Europäische Menschenrechtskonvention nötig wäre, dann würde dieser beispielsweise
einem obligatorischen Referendum unterstellt werden. 9

BERICHT
DATUM: 12.06.2015
MARC BÜHLMANN

1) Vat., 24.12.90, BZ, 11.7.90. ; Wirtschaftsförderung (1991). Initiativen + Referenden, Zürich.
2) Grisel (1995). Das Verhältnis zwischen direkter Demokratie und völkerrechtlichen Verträgen.; Kreis (1995). Der lange Weg
des Staatsvertagsreferendums.; Körkenmeyer (1995). Direkte Demokratie und europäische Integration.; Presse vom 31.5.95;
NZZ, 4.10. und 10.7.95; Politische Rundschau, 74/1995.; Seiler (1995). Noch einmal: Staatsvertrag und Bundesgesetz.
3) BBl, 1997, IV, S. 1516 f.; Presse vom 26.3.97.; Bund, 29.9.97.
4) AB SR, 2009, S. 694 ff., 919 f. und 1003; AB NR, 2009, S. 1627 ff. und 1827; BBl, 2009, S. 6655 ff.; BBl, 2009, S. 3591 ff. und
3609 f. (BR).
5) BBl, 2009, S. 8719 ff.; BaZ, 9.9.09; NZZ, 10.9. (Gross, sp, ZH) und 19.9.09 (Müller, fdp, AG und Lustenberger, cvp, LU); Presse
vom 28.9.09
6) NZZ, 21.6.12; Presse vom 12.-14.4.12; Presse vom 5.7.12.
7) AB NR, 2014, S. 540; Po. 13.3805
8) AB NR, 2014, S. 2346 ff.; Kommissionsbericht SPK-N vom 31.10.14; Pa.Iv. 13.464; TG, 12.12.14

01.01.89 - 01.01.19 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



9) Bericht des Bundesrats vom 12.6.15
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